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Kundeninformation GMN Paul Müller Industrie GmbH & CO KG zum Thema PFAS 
 
 
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat im Februar 2023 den Vorschlag für ein Verbot der Herstellung, 
der Verwendung und des Inverkehrbringens (einschließlich der Einfuhr) von mindestens 10.000 Per- und 
Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) veröffentlicht. Das vorgeschlagene Verbot wurde im Rahmen der EU-
Chemikalienverordnung REACH von Behörden aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und 
Schweden ausgearbeitet. Ziel des Verbots ist es, die Freisetzung von PFAS in die Umwelt drastisch zu verringern. 
[Quelle: Bundesumweltamt]    
 
Am 25. September 2023 endete die sechsmonatige, öffentliche Konsultationsphase, in der alle betroffenen 
Parteien die Möglichkeit hatten, der ECHA weitere Informationen zu den Auswirkungen eines potentiellen PFAS-
Verbots zur Verfügung zu stellen. Mehr als 4.400 Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen haben davon 
Gebrauch gemacht und mehr als 5.600 Kommentare und weiterführende Informationen zum 
Beschränkungsvorschlag eingereicht.  
Derzeit erfolgt eine wissenschaftliche Bewertung der Ausschüsse für Risikobeurteilung (RAC) und 
sozioökonomische Analyse (SEAC) unter Berücksichtigung der eingegangenen Informationen. 
 
Weiterführende Informationen finden Sie unter nachfolgenden Links: 
ECHA PFAS Beschränkungsvorschlag 
 
Laut VDMA werden im Maschinen- und Anlagenbau derartige PFAS-Stoffe vielfach in Dichtungselementen und 
Fetten eingesetzt, diese Anwendungen betreffen nach erster Überprüfung auch einzelne Produkte der GMN Paul 
Müller Industrie GmbH & CO KG. Wir sind in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, überprüfen mögliche 
Alternativwerkstoffe und beobachten die Entwicklungen rund um den Beschränkungsvorschlag, um weiterhin ein 
verlässlicher Partner zu sein.   
 
Aufgrund der offenen Entscheidungsfindung sehen Sie bitte von aktuellen PFAS-Auflistungsanfragen in Ihren 
GMN-Produkten ab.    
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